
materiellen und dienstlichen Stellung der Bürger, ihrer 
Nationalität und ihrer Rassenzugehörigkeit, von einheit
lichen und für alle gleichen Gerichten ausgeübt.

Dieses Prinzip ist im Art. 11 der Verfassung aus
gesprochen:

„Alle Bürger der Koreanischen Volksdemokrati
schen Republik sind, unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, Glaubensbekenntnis, Spezialität, mate
rieller Lage und Bildung, auf allen Gebieten des 
staatlichen, politischen, ökonomischen, gesellschaft
lichen und kulturellen Lebens gleichberechtigt“.

So gewährleistet zum ersten Mal in der Geschichte 
des koreanischen Volkes der Staat der Werktätigen die 
großen demokratischen Freiheiten.

Gemäß Art. 7 des Gerichtsverfassungsgesetzes wird 
die Rechtsprechung in der Koreanischen Volksdemokra
tischen Republik ausgeübt auf der Grundlage 
„1. eines einheitlichen und für alle Bürger gleichen 

Gerichts, unabhängig von ihrer materiellen und so
zialen Lage, ihrer Dienststellung und nationalen 
Zugehörigkeit;

2. eines einheitlichen und für alle Gerichte verbind
lichen Straf-, Zivil- und Prozeßrechts“.

Entsprechend Art. 87 der Verfassung und Art. 9 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes geht das Gerichtsverfahren 
in koreanischer Sprache vor sich. Personen, die der 
koreanischen Sprache nicht mächtig sind, haben das 
Recht der vollen Akteneinsicht mit Hilfe eines Dol
metschers und auch das Recht, sich vor Gericht der Mut
tersprache zu bedienen. Diese wahrhaft demokratischen 
Prinzipien geben dem Angeklagten die Möglichkeit, sich 
gegen die gegen ihn erhobene Anklage zu verteidigen; 
sie geben dem Verklagten die Möglichkeit, seine Ein
wendungen gegen die gegen ihn erhobene Klage zu be
gründen. Zugleich wird dadurch die nötige erzieherische 
Einwirkung auf die im Gerichtssaal als Zuhörer an
wesenden Bürger gewährleistet.

Eins der wichtigsten demokratischen Prinzipien der 
Tätigkeit des Gerichts der Koreanischen Volksdemo
kratischen Republik ist die Öffentlichkeit, die Publizi
tät der Gerichtsverhandlungen (Art. 80 der Verfassung 
und Art. 10 des Gerichtsverfassungsgesetzes). Dies be
deutet, daß jeder Bürger ungehindert Zutritt zur Ge
richtsverhandlung hat. Die Verhandlung kann aber auf 
Grund eines begründeten Beschlusses des Gerichts un
ter Ausschluß der Öffentlichkeit erfolgen, wenn dies im 
Interesse der Wahrung von Staatsgeheimnissen erfor
derlich oder — in anderen Fällen — vom Gesetz aus
drücklich vorgesehen ist.

Die Öffentlichkeit der Verhandlung unterwirft die 
ganze Tätigkeit des Volksgerichts der Koreanischen 
Volksdemokratischen Republik der Kontrolle der werk
tätigen Volksmassen, sie fördert die Bildung einer all
gemeinen Überzeugung von der Richtigkeit der Bestra
fung der Schuldigen.

Die Öffentlichkeit des Gerichts ist ein Mittel des 
Kampfes gegen die Überbleibsel des Feudalismus, des 
Kapitalismus, gegen die Geschwüre der alten Gesell
schaft, die noch das Bewußtsein einiger zurückgeblie
bener Menschen vergiften.

Eine Besonderheit des Gerichtssystems der Koreani
schen Volksdemokratischen Republik ist, daß das Ge
richt bei seiner Tätigkeit die Methoden der Überzeu
gung mit den Methoden des Zwanges verbindet.

Genosse Kim Ir Sen hat immer auf die Not
wendigkeit einer vernünftigen Verbindung der Methoden 
der Überzeugung mit den Methoden des Zwanges bei 
der Leitung des Staates und des ganzen demokratischen 
Aufbaus hingewiesen; er unterstrich besonders die er
zieherische Rolle des Gerichts:

„Das Volk betrügend und terrorisierend, haben 
die Feinde viele reaktionäre Organisationen in den 
zeitweilig besetzten Gebieten geschaffen. Viele bös
willige Elemente, Mitglieder dieser reaktionären 
Organisationen, haben mit dem Feinde kollaboriert 
und verschiedene Untaten begangen.

Es iÄ richtig, daß die geschädigte Bevölkerung der 
befreiten Gebiete sich an den Reaktionären für die 
von ihnen verübten Untaten rächen will.

Aber, Genossen, wir können in dieser Sache einen 
großen Fehler begehen. Wenn man sie auf das 
Geratewohl vernichten wird, ohne Gericht und Un
tersuchung, weil sie sich an reaktionären Organisa

tionen beteiligt haben, so wird das ein grober Feh
ler sein.“*)

Dies alles stellt die Aufgaben der Erziehung der Bür
ger unter den Bedingungen einer demokratischen Ord
nung in ein neues Licht.

Das Gericht der Koreanischen Volksdemokratischen 
Republik ist ein Wächter der Gesetze, die den Willen 
des ganzen koreanischen Volkes widerspiegeln. Indem 
es sie ins Leben umsetzt, stellt sich das Gericht nicht 
in Widerspruch zu dem Volk, wie das in den bürger
lichen Staaten der Fall ist, sondern es erfüllt den Wil
len des Volkes.

Zu den wichtigsten demokratischen Grundlagen der 
Tätigkeit des Gerichts, die in der Verfassung verankert 
sind, gehört das Recht des Angeklagten, sich zu vertei
digen. Art. 11 des Gerichtsverfassungsgesetzes be
stimmt, daß „in Übereinstimmung mit dem Art. 86 der 
Verfassung dem Angeklagten das Recht auf Verteidi
gung gewährleistet wird“. Dies bedeutet, daß dem An
geklagten die Möglichkeit gegeben wird, sich gegen die 
Anklage in allen Stadien des Prozesses und mit Hilfe 
eines Anwalts vor Gericht zu verteidigen.

Das Gesetz der Koreanischen Volksdemokratischen 
Republik verkündet aber nicht nur das Recht auf Ver
teidigung, sondern gerantiert es auch. In jeder Pro
vinz, in jeder Stadt sind juristische Konsultationen des 
Anwaltskollegiums tätig. Als Verteidiger können auch 
nahe Verwandte des Angeklagten und andere Personen 
auf treten. Wenn ein Angeklagter sich an einen Vertei
diger um Hilfe gewandt hat, so ist dieser nicht berech
tigt, die Hilfe zu verweigern. Wenn der Angeklagte 
nicht imstande ist, den Verteidiger für seine Tätigkeit 
zu bezahlen, kann das Gericht eine unentgeltliche Ver
teidigung festlegen. In einigen Fällen ist das Gericht 
selbst verpflichtet, einen Verteidiger für den Angeklag
ten zu bestimmen.

Das durch Art. 86 der Verfassung garantierte Recht 
des Angeklagten auf Verteidigung ist ein wichtiges de
mokratisches Prinzip der Tätigkeit des Gerichts, das 
eine möglichst vollständige, objektive und gerechte Ent
scheidung sichert. Dieses Recht ist ein Zeugnis für die 
Unantastbarkeit der Person in dem Koreanischen Volks
demokratischen Staat, es spricht für die wahrhafte Frei
heit der Persönlichkeit unter der Herrschaft der Volks
demokratie. Die Verankerung des Rechts auf Verteidi
gung in der Verfassung und im Gerichtsverfassungs
gesetz gibt den Bürgern eine Garantie gegen eine un
begründete Heranziehung zur strafrechtlichen Verant
wortlichkeit. Es drückt den Demokratismus der be
stehenden Ordnung aus.

Der Staatsanwalt und der Angeklagte mit seinem 
Verteidiger sind Parteien des Prozesses; ihnen werden 
in der Gerichtsverhandlung die gleichen prozessualen 
Rechte gewährt.

Der Prozeß ist auf dem Prinzip des Streitverfahrens 
aufgebaut. Im Streit der Parteien, im lebendigen Streit 
zwischen dem Ankläger und dem Verteidiger, unter 
Beteiligung des Angeklagten selbst und bei der akti
ven Rolle des Gerichts wird die objektive Wahrheit er
forscht, wird ein gerechtes Urteil gewährleistet.

Aus dieser Analyse der Grundprinzipien der Organi
sation des Volksgerichts der Koreanischen Volksdemo
kratischen Republik können einige Schlußfolgerungen 
gezogen werden:

Der Aufbau des neuen Gerichtssystems auf der 
Grundlage demokratischer Prinzipien sichert eine Tätig
keit des Gerichts als Organ der Volksmacht. Alle Prin
zipien der Organisation und der Tätigkeit des Gerichts 
befinden sich in Übereinstimmung mit den sozialisti
schen Prinzipien. Dies erlaubt es, das Gericht der Ko
reanischen Volksdemokratischen Republik ein . Gericht 
neuen Typus zu nennen. Es ist ein Organ der Diktatur 
der Arbeiterklasse und der Bauernschaft, das unter der 
Leitung der Arbeiterklasse die Interessen des werktäti
gen Volkes Koreas verteidigt und das deshalb ein wahr
haftes Volksgericht ist. Die demokratischen Prinzipien 
der Rechtsprechung bedingen einen erfolgreichen Kampf 
gegen die Kriminalität und eine aktive Beteiligung des 
Gerichts an der demokratischen Erziehung der Werk
tätigen, an der Festigung der demokratischen Ordnung.

*) Klm Ir Sen, Der große Befreiungskrieg des koreanischen 
Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit,- Ausgabe des Depar
tements für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland des 
Ministeriums für Kultur und Propaganda der Koreanischen 
Volksdemokratischen Republik, S. 162.
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